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Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat März 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirtschaft 
und Recht zusammengestellt.

Wegen der sog. Pendlerpauschale hat der Bundesfinanzhof das Bundesver-
fassungsgericht angerufen. Man darf gespannt sein, ob das höchste deut-
sche Gericht der Argumentation des Bundesfinanzhofs folgt. Voraussichtlich 
noch in diesem Jahr werden die betroffenen Steuerbürger wissen, ob die 
gesetzliche Regelung gekippt wird.
Die Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte von Wertpapieren ist nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts seit 1999 verfassungsgemäß. 
Der Gesetzgeber habe inzwischen ausreichende Kontrollmaßnahmen einge-
führt, die es der Finanzverwaltung erlauben, auch rückwirkend auf entspre-
chende Daten zuzugreifen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

03/2008

Umsatzsteuer

Einfluss von Betriebsferien auf den
Besitz von Rechnungen als Voraus-
setzung für den Vorsteuerabzug

Voraussetzung für den Vorsteuerab-
zug ist u. a., dass der Leistungsemp-
fänger im Besitz einer ordnungsge-
mäßen Rechnung ist. Es reicht aus, 
wenn die Rechnung in den Machtbe-
reich des Leistungsempfängers ge-
langt ist, so dass er hiervon Kenntnis 
nehmen kann.

Betriebsferien haben nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs keinen Ein-
fluss auf die Möglichkeit der Kennt-
nisnahme. Der Leistungsempfänger 
muss deshalb die Vorsteuer für den
Umsatzsteuer-Voranmeldungszeitraum
geltend machen, in dem die Rech-
nung in seinen Machtbereich gelangt 
ist, auch wenn er diese z. B. wegen 
Betriebsferien erst später tatsächlich 
zur Kenntnis nimmt.

Kleinunternehmerregelung gilt nicht,
wenn Vorjahresumsatz die Grenze
von 17.500 € überschritten hat

Unternehmer, deren Gesamtumsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr 
nicht mehr als 17.500 € betragen hat 
und im laufenden Kalenderjahr vor-
aussichtlich nicht mehr als 50.000 €
betragen wird, können die Klein-
unternehmerregelung in Anspruch 
nehmen, also keine Umsatzsteuer 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden

7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren.
Ab 01.01.2008 gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.03.2008 1   10.04.2008 2

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 10.03.2008 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2008 Entfällt

Umsatzsteuer   10.03.2008 3   10.04.2008 4

Ende der Schonfrist              Überweisung5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:                          Scheck 6

13.03.2008 14.04.2008

07.03.2008 07.04.2008

Sozialversicherung 7

Bei Sozialversicherung entfällt die Schonfrist 27.03.2008 28.04.2008

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

Hinweis

Vorsteuer aus Rechnungen, die 
ein Unternehmer vor dem 01.01. 
eines Jahres erhält, ist noch im 
alten Jahr abzuziehen. Dagegen 
ist die Vorsteuer aus Rechnungen 
aus dem vorangegangenen Jahr, 
die erst nach dem 31.12. eines 
Jahres beim Leistungsempfän-
ger eingehen, erst im Jahr des 
Zugangs der Rechnungen abzieh-
bar.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen
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berechnen. Sie können dann auch 
keine Vorsteuer abziehen.

Ein Unternehmer hatte im Jahr 2002 
einen Umsatz von 42.340 € und im 
Jahr 2003 von 8.700 € erzielt und 
beanspruchte für 2003 die Klein-
unternehmerregelung, weil sein Ge-
samtumsatz im Kalenderjahr weder 
die Grenze von 17.500 €, noch die
von 50.000 € überschritten hatte.

Der Bundesfinanzhof setzte dagegen 
1.200 € (16 % aus 8.700 €) Umsatz-
steuer fest, weil im Vorjahr die Jah-
resumsatzgrenze von 17.500 € über-
schritten worden war. Dabei war die 
weitere Umsatzgrenze von 50.000 € 
unerheblich, weil diese nur für den 
Fall Bedeutung hat, dass der Umsatz 
des vorangegangenen Jahres nied-
riger als 17.500 € war.

Eltern

Die Meldung als Arbeit suchend ist 
für die Kindergeldberechtigung
zwischen Schulbeendigung und Wehr-
dienst zwingend Voraussetzung

Für ein Kind, das noch nicht das 25. 
Lebensjahr vollendet hat, wird u. a.
Kindergeld gezahlt oder der Kinder-
freibetrag gewährt, wenn es sich in 
einer Übergangszeit von höchstens 
vier Monaten befindet, die zwischen 
einem Ausbildungsabschnitt und der 
Ableistung des gesetzlichen Wehr- 
oder Zivildienstes liegt.

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg konkretisiert in einem Urteil die 
erforderlichen Voraussetzungen:

▀  Eine Meldung als Arbeit suchend 
ist für eine Kindergeldgewährung 
zwingende Voraussetzung.

▀  Dies gilt auch dann, wenn das 
Kind wegen der bevorstehenden 
Wehr- oder Zivildienstzeit als schwer 
vermittelbar gilt.

▀  Dauert die Übergangsphase zwi-
schen dem Ende der Schulausbildung 
und dem Beginn des Wehr- oder
Zivildienstes mehr als vier Monate, 
besteht auch für die ersten vier Mo-
nate kein Anspruch auf Kindergeld.

▀  Auch bei einem unverschuldeten 
Überschreiten der Vier-Monats-Frist 
gelten die zuvor beschriebenen Grund-
sätze.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Unternehmer

Eingeschränkter Betriebs-
ausgabenabzug bei Bewirtung 
freier Mitarbeiter

Die Abzugsfähigkeit von Betriebsaus-
gaben für die Bewirtung von Geschäfts-
freunden ist auf 70 % der nach der 
Verkehrsauffassung angemessenen 
Aufwendungen beschränkt. Voraus-
setzung für die Anerkennung ist ein 

geschäftlicher Anlass zur Bewirtung 
von Personen, zu denen Geschäftsbe-
ziehungen bestehen oder angebahnt 
werden sollen. Die Abzugsbeschrän-
kung umfasst alle Arten der Bewir-
tungen von Geschäftsfreunden. Auf 
den Ort der Bewirtung oder nähere 
Umstände der geschäftlichen Veran-
lassung kommt es nicht an.

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs ist die Abzugsbe-
schränkung auch auf bloße Besucher 
im Rahmen reiner Öffentlichkeits-
arbeit eines Unternehmens oder die 
Bewirtung von freien Mitarbeitern 
oder Handelsvertretern anlässlich 
von Schulungsveranstaltungen anzu-
wenden. Von der Abzugsbeschrän-
kung ausgenommen ist lediglich die 
Bewirtung von eigenen Mitarbeitern.

Veräußerungsgewinn:
Freibetrag nur nach Vollendung 
des 55. Lebensjahrs

Zu den steuerpflichtigen Einkünften 
gehören auch Gewinne aus der Ver-
äußerung und Aufgabe von Betrieben 
und Teilbetrieben. Dem Veräußerer 
steht auf Antrag ein Freibetrag in 
Höhe von 45.000 € zu, wenn er das 
55. Lebensjahr vollendet hat. Der 
Freibetrag ermäßigt sich um den 
Betrag, um den der Veräußerungs-
gewinn 136.000 € übersteigt. Der 
Freibetrag wird nur einmal gewährt 
und nur berücksichtigt, wenn der 
Veräußerer dies beantragt. Nicht ver-
brauchte Teile des Freibetrags können 
nicht bei einer anderen Veräußerung 
in Anspruch genommen werden. Die 
Gewährung des Freibetrags ist aus-
geschlossen, wenn für eine Veräu-
ßerung oder Aufgabe, die nach dem 
31.12.1995 erfolgt ist, ein Freibetrag 
(nach altem Recht) bereits gewährt 
worden ist.

Bisher war strittig, ob es für die Ge-
währung des Freibetrags ausreichend 
war, dass das 55. Lebensjahr bis zum
Ende des Veranlagungszeitraums voll-
endet wurde.

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs reicht dies nicht aus. 
Für die Gewährung des Freibetrags
ist Bedingung, dass der Veräußerer
spätestens zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung das 55. Lebensjahr vollendet hat.

Hinweis

Optiert ein Unternehmer zur Um-
satzsteuer, obwohl die Umsatz-
grenze von 17.500 € nicht über-
schritten wird, ist er daran fünf 
Kalenderjahre gebunden. Ein Wi-
derruf der Option ist bis zur Un-
anfechtbarkeit der Steuerfestset-
zung des ersten Kalenderjahres 
möglich. Dies bedeutet aber, dass 
alle Rechnungen, in denen Um-
satzsteuer ausgewiesen wurde, 
berichtigt und den Empfängern 
der Leistung übersandt werden 
müssen. Andernfalls muss die 
Umsatzsteuer, als unberechtigt in 
Rechnung gestellt, an das Finanz-
amt abgeführt werden.



Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Bundesfinanzhof hält
Kürzung der „Pendlerpauschale“
für verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof hat wegen der 
sog. Pendlerpauschale das Bundes-
verfassungsgericht angerufen.

Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs handelt es sich bei den Auf-
wendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte um Er-
werbsaufwendungen. Der Gesetz-
geber habe das Werkstorprinzip auch 
nicht folgerichtig umgesetzt, weil
diese Kosten, z. B. bei der doppelten 
Haushaltsführung, weiter geltend 
gemacht werden können. Außerdem 
verstoße das Abzugsverbot gegen 
das subjektive Nettoprinzip, weil sich
Arbeitnehmer diesen unvermeidli-
chen Ausgaben nicht entziehen kön-
nen. Auch im Sozialhilferecht seien 
Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte zu berücksichtigen.

Das Bundesverfassungsgericht wird 
voraussichtlich noch in diesem Jahr 
entscheiden.

Berücksichtigung privater
Aufwendungen bei der pauschalen
Dienstwagenbesteuerung

Überlässt ein Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer einen Firmenwagen 
zur privaten Nutzung, muss der geld-
werte Vorteil als Arbeitslohn versteu-
ert werden. Der Bundesfinanzhof hat 
dazu Stellung bezogen, wie Aufwen-
dungen der Arbeitnehmer für diese 
Fahrzeuge mit dem zu versteuernden 
Sachbezug verrechnet werden kön-
nen. Hierzu wurden zwei grund-
legende Aussagen gemacht:

▀  Wird der Nutzungsvorteil pauschal
nach der so genannten 1%-Rege-
lung ermittelt, kommt ein Werbungs-
kostenabzug für vom Arbeitnehmer 
selbst getragene Kraftfahrzeugkos-
ten nicht in Betracht. Wird der Nut-
zungsvorteil nach der so genannten 
Fahrtenbuchmethode ermittelt, ist 
dagegen ein Abzug möglich. 

▀  Leistet der Arbeitnehmer Zuzah-
lungen zu den Anschaffungskosten 
eines zur privaten Nutzung überlas-
senen Dienstwagens, sind diese als 
Werbungskosten bei den Einnahmen 
aus nichtselbstständiger Arbeit zu be-
rücksichtigen. Dies gilt sowohl, wenn 
der Nutzungsvorteil nach der 1%-
Regelung als auch nach der Fahrten-
buchmethode ermittelt wird.

In einer früheren Entscheidung wurde 
bereits klargestellt, dass die 1%-Re-
gelung nicht durch die Zahlung eines 
Nutzungsentgelts vermieden werden 
kann. Allerdings kann die vom Arbeit-
nehmer gezahlte Vergütung von dem 
anzusetzenden geldwerten Vorteil ab-
gezogen werden. Der gekürzte Be-
trag ist der steuerpflichtige Betrag.

Alle Steuerpflichtige

Provisionen für einmalige
Vermittlung einer Lebensversiche-
rung sind sonstige Einkünfte

Die Provision für eine von der Ehe-
frau vermittelten und vom Ehemann 
abgeschlossene Lebensversicherung 
ist als sonstige Einkünfte zu erfas-
sen. Zu diesem Ergebnis gelangte 
der Bundesfinanzhof.

Die Empfängerin der Provision hatte 
sich unter Hinweis auf die Rechtspre-
chung darauf berufen, dass es sich 
hier um eine Eigenprovision hande-
le, die als Minderung des Preises für 
die Versicherung anzusehen sei. Im 
Übrigen sei sie nur im Innendienst 
beschäftigt und damit nicht mit der 
Vermittlung von Versicherungen be-
fasst. Nach Auffassung des Gerichts 
sind Vergütungen für einmalige Ver-
mittlungsleistungen als sonstige Ein-
künfte zu erfassen. Die für weiterge-
gebene Eigenprovisionen geltenden 
Grundsätze finden in diesem Fall kei-
ne Anwendung.

Besteuerung privater
Veräußerungsgeschäfte
mit Wertpapieren
verfassungsgemäß

In einem Aussetzungsbeschluss 
hat der Bundesfinanzhof bestä-
tigt, dass an der Verfassungs-
mäßigkeit der Besteuerung pri-
vater Veräußerungsgeschäfte mit
Wertpapieren ab 1999 keine 
Zweifel bestehen. Das Gericht 
beruft sich dabei u. a. auf den Be-
schluss des Bundesverfassungs-
gerichts, das die Kontenabruf-
möglichkeit bestätigt hat. Durch
die Kontenabrufmöglichkeit sei
eine verbesserte Überprüfung 
auch für die Jahre ab 1999
möglich, so dass ein strukturelles 
Vollzugsdefizit nicht mehr vor-
liegt. Der Bundesgerichtshof ist 
der gleichen Ansicht.

Der Bundesfinanzhof hatte be-
reits 2005 entschieden, dass die 
Besteuerung solcher privater Ver-
äußerungsgeschäfte ab dem Jahr 
1999 verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist.

Das Bundesverfassungsgericht 
hat die Beschwerde gegen die-
ses Urteil nicht zur Entscheidung 
angenommen, weil seit 1999 
kein Vollzugsdefizit mehr vorliegt.
Damit dürfte dieses Thema end-
gültig erledigt sein.

Hinweis

Der Freibetrag wird auch gewährt, 
wenn der Veräußerer vor Vollen-
dung des 55. Lebensjahres im so-
zialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig ist. Das 
Merkmal der dauernden Berufs-
unfähigkeit muss bereits im Zeit-
punkt der Veräußerung vorliegen.

Hinweis

In der Steuererklärung 2007 sollten 
die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ab dem 1. Entfer-
nungskilometer angesetzt werden. 
Bei einer Ablehnung des Abzugs als 
Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten sollte unter Hinweis auf das 
anhängige Verfahren Einspruch ein-
gelegt und Ruhen des Verfahrens 
beantragt werden. Der Einkommen-
steuerbescheid wird wahrscheinlich 
für diesen Punkt einen Vorläufig-
keitsvermerk erhalten, so dass sich 
ein Einspruch dann erübrigt.
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Grundstückseigentümer/
Vermieter

Beschränkte Schadensersatz-
pflicht bei umgestürzten Bäumen

Der Nachbar eines Grundstückseigen-
tümers verlangte von diesem Scha-
densersatz, weil bei einem Sturm 
zwei Bäume umgestürzt waren und 
dabei seinen PKW und seinen Car-
port beschädigt hatten.

Das Brandenburgische Ober-
landesgericht lehnte einen
solchen Anspruch ab. In der
Entscheidung nahm das
Gericht zu Umfang und Inhalt
der Verkehrssicherungspflicht
des Grundstückseigentümers
Stellung. Danach ist der private
Verkehrssicherungspflichtige
maximal einmal pro Jahr ver-
pflichtet, eine Sichtkontrolle der
Bäume durchzuführen. Eine ein-
gehende fachmännische Unter-
suchung ist erst dann vorzuneh-
men, wenn Umstände vorliegen,
die der Erfahrung nach auf eine be-
sondere Gefährdung hindeuten. 
Grenzen Bäume an öffentliche Stra-
ßen, sind die dagegen regelmäßig 
zwei Mal pro Jahr zu überprüfen, und 
zwar in unbelaubtem und belaubtem 
Zustand. Stürzt dennoch ein Baum 
bei einem Sturm um und verursacht 
Schaden an fremdem Eigentum, so 
besteht keine Schadensersatzpflicht, 
da der Schaden dann Folge eines von 
niemandem zu beherrschenden Na-
turereignisses ist.

Gewinne aus Grundstücks-
veräußerung innerhalb der
Spekulationsfrist nur bei Selbst-
nutzung steuerfrei

Veräußerungsgewinne bei Grund-
stücken sind einkommensteuerpflich-
tig, wenn die Veräußerung innerhalb 
von zehn Jahren nach der Anschaf-
fung erfolgt. Grundstücke sind Gebäu-
de, selbstständige Gebäudeteile, Ein-
familienhäuser, Eigentumswohnungen
und in Teileigentum stehende Räume.

Werden zu eigenen Wohnzwecken 
des Eigentümers genutzte Grund-

stücke veräußert, ist der erzielte Ver-
äußerungsgewinn unter bestimmten
Voraussetzungen nicht steuerpflichtig.
Das Einkommensteuergesetz enthält
zwei Bedingungen, von denen zumin-
dest eine für die Ausnahme von der 
Besteuerung erfüllt sein muss:

▀  Das Gebäude muss entweder im 
Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung ausschließlich oder

▀  zumindest im Jahr der Veräuße-
rung und in den beiden vorangegan-
genen Jahren

zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
worden sein.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster dient eine Wohnung nur 
dann eigenen Wohnzwecken, wenn 
sie vom Eigentümer selbst, tatsäch-
lich und auf Dauer bewohnt wird. 
Nicht ausreichend ist die sporadische 
Nutzung, etwa während Baumaßnah-
men oder sonstigen Renovierungsar-
beiten.

Der Bundesfinanzhof wird die ab-
schließende Entscheidung treffen 
müssen.

Gewerblicher Grundstückshandel: 
Verkauf nach Sanierung und
Aufteilung in Eigentumswohnungen

Ein gewerblicher Grundstückshan-
del kann auch dann vorliegen, wenn 
kein enger zeitlicher Zusammenhang 
zwischen der Errichtung oder dem 
Erwerb und der Veräußerung von 
Grundstücken besteht. Dies ist z. B. 
dann der Fall, wenn die Objekte vor 
der Veräußerung in nicht unerheb-
lichem Maße modernisiert werden. 
Dabei ist davon auszugehen, dass 
durch eine umfassende Renovierung 
ein Wirtschaftsgut mit eigener Markt-
gängigkeit entsteht.

Mit dem hierzu ergangenen Be-
schluss bestätigt der Bundesfinanz-
hof die bisherige Rechtsprechung zu 
sanierten und sodann aufgeteilten

und veräußerten Immobilien.
Die Veräußerungsabsicht wird

aus dem engen zeitlichen
Zusammenhang zwischen

Modernisierung, Aufteilung
und Veräußerung abgeleitet.

Ein Verkauf von mehr als
drei Objekten führt des-

halb in solchen Fällen zum
 gewerblichen Grundstücks-

               handel.


